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Bezirkes für Wohnungspolitik, jährlich in der letzten August
woche mit allen Betreibern von Wärmeenergie-Versorgungs
anlagen die „Woche der Heizbereitschaft“ entsprechend den 
Beschlüssen des Ministerrates und anderer zentraler Fest
legungen durchzuführen.

§17

(1) Die technischen Projekte für voll klimatisierte Räume 
und für Räume, die mit Zwangsbelüftung ausgestattet sind, 
sind im Hinblick auf Raumlufttemperaturen grundsätzlich 
nach den Anforderungen des § 45 Abs. 2 oder Abs. 6 der Ver
ordnung aufzustellen und zu bestätigen.

(2) Bestimmungsgemäß mit Wärmeenergie zu beheizende 
Gebäude sind im Rahmen des Planes grundsätzlich mit Vor
richtungen zur automatischen außentemperaturabhängigen 
Leistungsregelung und Thermostat- bzw. Zonenregelung aus
zustatten, die sichern, daß die Grenzwerte der Raumluft
temperatur eingehalten werden. Diese Vorrichtungen sind 
während der Zeit der Heizbereitschaft ständig funktionssicher 
zu erhalten.

(3) Die Betreiber von Wärmeenergie-Abnehmeranlagen 
sind verpflichtet, außerhalb der Hauptbenutzungszeit der 
bestimmungsgemäß zu beheizenden Räume die Wärmeener
giezufuhr differenziert abzusenken oder abzuschalten. Der 
§ 45 Abs. 5 Satz 1 der Verordnung bleibt davon unberührt. 
Als Hauptbenutzungszeit gilt für

— Wohnräume die Zeit von 5 Uhr bis 22 Uhr,
— andere Räume die der Zweckbestimmung entsprechend

festgelegte Hauptbenutzungszeit.

(4) Die Betreiber der Wärmeenergie-Versorgungsanlagen 
sind verpflichtet, die Wärmeenergieversorgung in Überein
stimmung mit den festgelegten und bekanntgegebenen Heiz
stufen durchzuführen. Für die Heizstufen gilt das Schema 
gemäß Anlage.

(5) Die Heizstufen werden während der Zeit der Heizbe
reitschaft und, wenn die zeitweilige Aufnahme der Wärme
energieversorgung entschieden ist, außerhalb dieser Zeit ent
sprechend der Wetterlage und -entwicklung, grundsätzlich 
täglich durch das Energiekombinat festgelegt und bekannt
gegeben. Diese Festlegungen sind mit den Abteilungen Ener
gie und Wohnungspolitik des Rates des Bezirkes abzustim
men.

(6) Die Betreiber von Wärmeenergie-Abnehmeranlagen 
haben, soweit die Gebäude noch nicht oder zeitweilig nicht 
mit Vorrichtungen zur automatischen außentemperaturabhän
gigen Leistungsregelung ausgestattet sind, die Abnehmer
anlagen entsprechend den bekanntgegebenen Heizstufen zu 
betreiben.

§18

(1) Zur optimalen Leitung der Wärmeenergieversorgung in 
abgegrenzten Territorien mit technologisch abgeschlossenen 
Versorgungssystemen und den ihnen angeschlossenen Ab
nehmeranlagen werden die Territorien in Wärmeenergie- 
Versorgungsgebiete gegliedert.

(2) Mehrere technologisch abgeschlossene Wärmeenergie- 
Versorgungssysteme können zu einem Wärmeenergie-Versor
gungsgebiet zusammengefaßt werden, wenn das die wirk
same Leitung des Versorgungsprozesses erfordert. Eine Block
heizungsanlage gilt als abgeschlossenes Wärmeenergie-Ver
sorgungssystem.

(3) Für die Gliederung ist das Energiekombinat zuständig. 
Der Generaldirektor des Energiekombinats hat seine Ent
scheidung mit dem Vorsitzenden der Bezirksenergiekommis
sion- abzustimmen.

(4) Für die Besetzung der Funktion des Verantwortlichen 
für das Wärmeenergie-Versorgungsgebiet ist von folgenden 
Orientierungen auszugehen:
— Anschlußleistung ^ 10 MW 0,2 VbE,
- Anschlußleistung > 10 ... 40 MW 0,3 VbE,
- Anschlußleistung > 40 ... 125 MW 0,5 VbE,
— Anschlußleistung > 125 MW 1,0 VbE.

§ 19

(1) Der Verantwortliche für ein Wärmeenergie-Versorgungs
gebiet muß dem Energiekombinat angehören, wenn im Ge
biet eine Wärmeenergie-Versorgungsanlage des Energiekom
binats besteht. Er ist durch den Generaldirektor des Energie
kombinats einzusetzen.

(2) Der Verantwortliche für ein Wärmeenergie-Versor
gungsgebiet, in dem keine Wärmeenergie-Versorgungsanlage 
des Energiekombinats besteht, muß dem Betreiber der 
Wärmeenergie-Versorgungsanlage angehören. Er ist auf Vor
schlag des Leiters des Betreibers der Versorgungsanlage 
durch den Vorsitzenden der Kreisenergiekommission einzu
setzen, wenn sich das nicht der Vorsitzende der Bezirks
energiekommission Vorbehalten hat.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch, wenn Dritte in die ' 
Versorgungsanlage des Betreibers einspeisen.

§20

(1) Der Verantwortliche für ein Wärmeenergie-Versor
gungsgebiet hat hauptsächlich folgende Aufgaben:

a) Einflußnahme auf die volle Anlagensicherheit, hohe 
Zuverlässigkeit und planmäßige Verfügbarkeit der An
lagen zur Erzeugung, Fortleitung und Anwendung der 
Wärmeenergie bei den Betreibern;

b) Kontrolle der Einhaltung des Betriebs- und Fahrregimes 
zur Einhaltung der Grenzwerte der Temperatur von 
Raumluft und Gebrauchswarmwasser;

c) Einflußnahme auf die Vereinbarung von Instandhal
tungsleistungen durch die Betreiber der Wärmeenergie
anlagen, Kontrolle der Durchführung der geplanten In
standhaltungen ;

d) Arbeit mit Schwachstellenanalysen des Wärmeenergie- 
Versorgungsgebiets und Einflußnahme auf den Abbau 
der Schwachstellen;

e) Einflußnahme auf die Überwindung aufgetretener Ha
varien und Störungen durch enge Zusammenarbeit mit 
den Betreibern der betreffenden Wärmeenergieanlagen;

f) Erfüllung operativer Aufgaben gemäß den Festlegungen
des Energiekombinats; ,

g) Berichterstattungen gemäß der Melde- und Rapportord
nung des Energiekombinats;

h) Einflußnahme auf die Durchsetzung wissenschaftlich' 
technischer Maßnahmen zur Verbesserung des Betriebs
und Fahrregimes und die verstärkte Wärmeverbrauchs
messung sowie wissenschaftlich-technische und Normen
arbeit zur Minimierung der Energieverluste.

(2) Der Verantwortliche für ein Wärmeenergie-Versor
gungsgebiet hat das Recht,

a) von den Leitern und leitenden Mitarbeitern der Betrei
ber von Wärmeenergie-Versorgungsanlagen und -Ab
nehmeranlagen verbindliche Angaben über Maßnahmen 
zu verlangen, mit denen die volle Anlagensicherheit, 
hohe Zuverlässigkeit und planmäßige Verfügbarkeit 
hergestellt wird, Schwachstellen abgebaut, die Grenz
werte der Temperatur von Raumluft und Gebrauchs
warmwasser eingehalten werden;


